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Foderation Europdischer Gewidsserschutz (FEG):

Ein Dutzend Empfehlungen fur Europas Regierungen

Die Verschmutzung der Gewdésser hat
an vielen Stellen einen solchen Umfang
erreicht, dass sie eine akute Gefahr fiir
die Umwelt und insbesondere ein ern-
stes Problem fiir die Wasserreserven
und die Wasserversorgung darstellt.
Diese alarmierende Feststellung besta-
tigte sich auf dem Symposium der F6-
deration Europdischer Gewdsserschutz,
das diese unter der Leitung ihres Pré-
sidenten, Prof. Dr. O. Jaag, in der Zeit
vom 1. bis 3. Oktober 1970 in Niirnberg
abhielt. Das Symposium behandelte
den Kampf gegen die Verschmutzung
der Oberflachengewédsser und des
Grundwassers als wesentlichen Beitrag
zur Sicherung unseres Lebensraumes.
Rund 100 Fachleute aus 13 Léndern so-
wie Vertreter internationaler Organisa-
tionen nahmen daran teil.

Anlésslich des Symposiums wurden fol-
gende Empfehlungen zuhanden der eu-
ropaischen Regierungen formuliert:

1. Zur Deckung des standig zunehmen-
den Energiebedarfs tragt in steigendem
Masse das Mineraldl bei; die Verbesse-
rung und Rationalisierung der Lebens-
mittelproduktion ist ohne die Verwen-
dung von Kunstdinger und Pflanzen-
schutzmitteln (Bioziden) nicht méglich.
Beide Arten von Stoffen kdénnen aber
bei unrichtiger Anwendung und bei Un-
fallen eine bedrohliche Gefdhrdung un-
serer Umwelt, insbesondere der Ge-
wésser, mit sich bringen. Sie miissen
daher so eingesetzt werden, dass der-
artige Folgen nicht eintreten kénnen.
Dazu muss darauf hingewiesen werden,
dass wir dem Wasserhaushalt der Na-
tur keinen Tropfen hinzufiigen kdnnen.
Wir missen vielmehr den Mehrbedarf
aus dem Wasserkreislauf decken. Dies
kann nur gelingen, wenn wir der ein-
wandfreien Beschaffenheit der Gewaés-
ser primédre Bedeutung beimessen. Auf
den Wasserkreislauf wirkt sich zusétz-
lich die Verunreinigung von Boden und
Luft aus, deshalb missen diese in den
Kreis der Ueberlegungen einbezogen
werden. Mit dem Ansteigen der indu-
striellen Produktion nehmen auch die
Abfallmengen zu. Ihre schadlose Besei-
tigung stellt alle Verantwortlichen vor
schwere Aufgaben.

2. Die Foderation Europdischer Gewas-
serschutz hat schon in frilheren Sym-
posien (Baden-Baden 1959, Bad Go-
desberg 1960, Heidelberg 1965, Delit
1969) zu diesen Fragen eingehend Stel-
lung genommen und Empfehlungen
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herausgegeben, die bei den verant-
wortlichen Stellenr Beachtung gefunden
haben. Trotzdem ist die Situation in
mancher Beziehung weiterhin alarmie-
rend; der Kampf um die Sicherung un-
seres Lebensraumes muss deshalb ver-
starkt und gezielt fortgesetzt werden.
3.Zur Verminderung der dem Wasser
drohenden Gefahren ist es unerlass-
lich, die zu schiitzenden Wasservor-
kommen zu erfassen- und — soweit
noch nicht geschehen — Schutzgebie-
te auszuweisen. Bei Arbeiten fiir die
Raumordnung,
wicklung steuern, mussen die Belange
des Wassers mehr als bisher beriick-
sichtigt werden. Durch weitere For-
schungen miissen die Licken in der
Erkenntnis moéglicher Schaden und Ab-
hilfemassnahmen geschlossen werden.
4. Fir den Transport von Mineralél ha-
ben sich Fernleitungen als ein zuver-
lassiges Transportmittel erwiesen. Da
aber Unfélle sich nie ganz ausschlies-
sen lassen und bei den grossen Trans-
portmengen besonders ernste Folgen
haben werden, miissen Schutzgebiete
umfahren und lberall da, wo eine un-
mittelbare Gefahr fir das Wasser be-
steht, zusatzliche Sicherheitsmassnah-
men durchgefiihrt werden.

Beim Transport auf Strasse, Schiene
und Binnenwasserstrasse muss sowohl|
eine technisch einwandfreie Ausstat-
tung der Fahrzeuge als auch eine sorg-
faltige Auswahl und zusétzliche Ausbil-
dung des Personals erfolgen.

Die von den zahllosen unterirdischen
Lagerbehiltern ausgehenden Gefahren
werden mit deren zunehmendem Alter
immer bedrohlicher. Eine wirksame
Ueberwachung dieser Behalter muss
deshalb sichergestellt werden.

5.Die gewonnenen Erkenntnisse und
Erfahrungen missen durch administra-
tive Massnahmen allen Verantwortli-
chen nahegebracht werden. Die prakti-
sche Durchfilhrung der Abwehrmass-
nahmen muss durchgesetzt und soweit
erforderlich finanziell unterstiitzt wer-
den.

6. Die Verwendung von Bioziden und
Kunstdiinger in der Landwirtschaft
muss so geregelt und iiberwacht wer-
den, dass die schédlichen Nebenwir-
kungen mdglichst gering gehalten wer-
den und vor allem ein Missbrauch ver-
mieden wird. Flr jedes Biozid ist die
anzuwendende Menge nach einem
strengen Massstab festzulegen. Ihre
Einhaltung durch die Verwender muss
Uberpriift werden. Anzustreben ist,
dass nur leicht abbaubare Biozide her-
gestellt und verwendet werden.

die die kiinftige Ent--

Wegen der Gefahr der Akkumulierung
und des Zusammenwirkens mehrerer
Stoffe missen die Mengen der einzel-
nen Stoffe so niedrig wie méglich ge-
halten werden.

7. Bei der technischen Verwendung von
Bioziden sind diese nach Art und Men-
ge zu Uberwachen, um eine unzuléssi-
ge Belastung des Abwassers zu verhi-
ten, die nicht nur eine Gefahrdung der
Gewasser bedeutet, sondern auch die
Wirkung von Abwasser-Reinigungsanla-
gen storen kann.

8. Die fur Trinkwasserlieferung wichti-
gen Gewésser missen nach einem
festgelegten Plan auf Biozide und Spu-
renelemente untersucht werden, damit
nachteilige Verdnderungen sofort fest-
gestellt, ihre Ursachen ermittelt und
notwendige Gegenmassnahmen getrof-
fen werden kdénnen.

9. Bei der Entwicklung von Produkten
und Produktionsverfahren muss auch
das Entstehen und die schadlose Be-
seitigung fester und flussiger Abfélle
beriicksichtigt werden, welch letztere
ein Teil der Produktion und ein Kosten-
faktor ist.

Bei der Beseitigung fester Abfélle sind
die verschiedenen Verfahren (Deponie,
Kompostierung und Verbrennung) nach
Lage des Einzelfalles auszuwahlen und
gegebenenfalls zu kombinieren. Zu be-
achten sind dabei die gemeinsame Be-
handlung von Abféllen verschiedener
Art und Herkunft (Hausmiill, industrielle
Abfélle, Schlamme) und eine Verunrei-
nigung der Luft bei der Verbrennung.
10. Das Meer muss als Teil des Was-
serkreislaufes und als Nahrungsquelle
geschutzt werden, es darf daher nicht
zur Unterbringung von Abféllen miss-
braucht werden.

11. Die Aufklarung der verantwortlichen
Stellen und der gesamten Oeffentlich-
keit muss fortgesetzt werden. Die Er-
haltung unserer Lebensgrundlagen ist
unerlassliche Voraussetzung fiir die
kiinftige Entwicklung. Sie muss mit al-
len Mitteln durchgesetzt werden, auch
wenn damit eine Konsumeinschran-
kung verbunden ist. Dazu gehért auch
die Bereitstellung ausreichender For-
schungsmittel.

12. Da sich Verunreinigungen von Was-
ser, Boden und Luft iiber grosse Gebie-
te erstrecken kdénnen, ist eine interna-
tionale Zusammenarbeit unter Beteili-
gung aller Fachdisziplinen und auch
unter dem Gesichtspunkt der Gesamt-
Okonomie erforderlich. Sie muss sich
auf Forschung, Erfahrungsaustausch
und praktische Schutzmassnahmen er-
strecken. Hev.



	Ein Dutzend Empfehlungen für Europas Regierungen

